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Sehr geehrte Damen und Herren, 

gleich zwei Themen in dieser Ausgabe betreffen direkt oder indi-
rekt die Gebühren für verbindliche Auskünfte des Finanzamts: 
Während nun auch der Bundesfinanzhof die Gebühr grundsätzlich 
für verfassungsgemäß hält, steht das Steuervereinfachungsgesetz 
2011, in dem immerhin eine Bagatellgrenze für die Gebühr einge-
führt werden soll, kurz vor der endgültigen Verabschiedung. 
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 Jun Jul Aug 

Umsatzsteuer mtl. 10. 11. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - 11. - 

Lohnsteuer 10. 11. 10. 

Einkommensteuer 10. - - 

Körperschaftsteuer 10. - - 

Getränkesteuer 10. 11. 10. 

Vergnügungsteuer 10. 11. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 
zu obigen Steuern 

14. 14. 15.* 

Gewerbesteuer - - 15.* 

Grundsteuer - - 15.* 

Schonfrist für Zahlungen 
zur Gewerbe-/Grundst. 

- - 18.* 

SV-Beitragsnachweis 24. 25. 25. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 28. 27. 29. 

* Verschiebung des Termins um je einen Tag in Gegen-
den, in denen Mariä Himmelfahrt als Feiertag gilt 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

» Steuern steuern uns nur an 

den Rand des Abgrunds. Den Rest 

geben uns dann die Gebühren.« 

Erhard Blanck 

 

»Angestellte werden durch ihren 

Chef auf Fehler aufmerksam 

gemacht. Selbstständige durch 

die Steuererklärung« 

unbekannt 
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Steuervereinfachungsgesetz 2011 
vor der Verabschiedung 
Der Bundestag hat das Steuervereinfachungsgesetz 2011 be-
schlossen und dabei einige Änderungen daran vorgenommen. 

Am 9. Juni 2011 hat der Bundestag das Steuervereinfachungsgesetz 
2011 beschlossen und an den Bundesrat überwiesen. Gegenüber 
dem Regierungsentwurf wurden dabei noch zahlreiche Änderungen 
in das Gesetz aufgenommen, die hier für Sie zusammengefasst sind. 
Einen ausführlichen Beitrag mit allen durch das Gesetz vorgesehe-
nen Änderungen im Steuerrecht lesen Sie in einer der nächsten 
Ausgaben, sobald das Gesetz in seiner endgültigen Fassung vorliegt. 

· Krankheitskosten: Wegen der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs, die nicht mehr zwingend ein amtsärztliches Attest für 
den Abzug von Krankheitskosten vorsieht, wird nun im Gesetz 
festgeschrieben, wie der Nachweis zu erfolgen hat, damit die 
Kosten als außergewöhnliche Belastung anerkannt werden. 

· Krankenversicherungsbeiträge: Die Beitragserstattungen aus 
einer Basiskrankenversicherung oder Pflegeversicherung sowie 
steuerfreie Zuschüsse zu 
solchen Versicherungen 
werden mit den gezahlten 
Beiträgen verrechnet. Fal-
len die Erstattungen oder 
Zuschüsse höher aus als die 
Beiträge, wird der Über-
hang dem Einkommen zu-
geschlagen. 

· Kinderfreibetrag: Die Vorschriften zur Übertragung der steuer-
lichen Freibeträge für Kinder von geschiedenen oder dauernd 
getrennt lebenden Eltern werden vereinfacht. 

· Ehegattenbesteuerung: Statt der geplanten Tarifminderungs-
regelung wird ein Wahlrecht zwischen Einzel- und Zusammen-
veranlagung eingeführt. Bei der Einzelveranlagung werden Son-
derausgaben, außergewöhnliche Belastungen etc. demjenigen 
Ehepartner zugeordnet, der sie wirtschaftlich getragen hat. 

· Kapitaleinkünfte: Kapitaleinkünfte, die der Abgeltungsteuer 
unterliegen, werden zukünftig nicht mehr bei der Berechnung 
der zumutbaren Belastung für außergewöhnliche Belastungen 
und des Höchstbetrags für den Spendenabzug einbezogen. 

· Stiftungen: Rechtlich unselbstständige Stiftungen werden beim 
Kapitalertragsteuerabzug mit rechtlich selbstständigen Stiftun-
gen gleichgestellt. 

· Datenübermittlung: Bei der vollelektronischen Übermittlung 
von Steuerdaten wird eine obligatorische Authentifizierung des 
Datenübermittlers vorgeschrieben. 

Nicht in das Gesetz aufgenommen wurden unter anderem die An-
träge, den seit fast 30 Jahren unveränderten Behindertenpausch-
betrag anzuheben und auf Beherbergungsleistungen wieder den 
vollen Umsatzsteuersatz zu erheben. Jetzt muss dem Gesetz nur 
noch der Bundesrat zustimmen, der am 8. Juli 2011 über das Ge-
setz beraten will. Sicher ist die Verabschiedung des Gesetzes al-
lerdings noch nicht: Die Länder stören sich vor allem an der ge-
planten zweijährigen Steuererklärung und an der Bagatellgrenze 
für verbindliche Auskünfte. ³ 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Bettensteuer ist rechtmäßig 

Die Absenkung der Mehrwertsteuer auf 
Beherbergungsleistungen haben viele 
Kommunen zum Anlass genommen, eine 
oft als „Kulturförderabgabe“ deklarierte 
Bettensteuer für Hotels einzuführen. Dass 
das zulässig ist, hat jetzt das Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz entschieden 
und damit im konkreten Fall den Städten 
Bingen und Trier Recht gegeben. Die 
Kommunen müssen auch nicht zwischen 
privaten und beruflichen Übernachtungen 
unterscheiden, denn auch bei beruflich 
veranlassten Aufenthalten sei die Über-
nachtung Teil der persönlichen Lebensge-
staltung, meint das Gericht. Allerdings 
haben die Richter auch die Revision zum 
Bundesverwaltungsgericht zugelassen. 

 

Rechtsprechung wie im Schlaf 

Es gibt Finanzrichter, die beherrschen ihr 
Fach im Schlaf. Diese Richter können dem 
Vortrag während der mündlichen Ver-
handlung auch mit geschlossenen Augen 
und geneigtem Kopf folgen, meint der 
Bundesfinanzhof. Zwar ist ein Gericht 
nicht vorschriftsmäßig besetzt, wenn ein 
Richter während der mündlichen Verhand-
lung schläft und deshalb wesentlichen 
Vorgängen nicht folgt. Damit diese Vo-
raussetzungen vorliegen, bedarf es jedoch 
eines echten Dornröschenschlafs: Nur si-
chere Anzeichen für das Schlafen wie tie-
fes, gleichmäßiges Atmen oder gar 
Schnarchen oder eindeutige Anzeichen 
von fehlender Orientierung genügen den 
Ansprüchen des Bundesfinanzhofs. 

 

Grundstücksübertragung bei 
eingetragenen Lebenspartnern 

Mit dem Jahressteuergesetz 2010 wurden 
eingetragene Lebenspartner nicht nur bei 
der Erbschaftsteuer mit Ehepartnern voll-
ständig gleichgestellt, sondern auch bei 
der Grunderwerbsteuer. Seither sind 
Grundstücks- und Immobilienübertragun-
gen zwischen eingetragenen Lebenspart-
nern steuerfrei möglich. Das hat das Fi-
nanzgericht Münster nun zum Anlass ge-
nommen, die Rechtmäßigkeit der alten 
Regelung, nach der Lebenspartner die 
normale Grunderwerbsteuer zahlen muss-
ten, in Frage zu stellen. Das Gericht hat 
daher dem Bundesverfassungsgericht die 
Frage nach der Verfassungswidrigkeit der 
alten Regelung vorgelegt. 
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Gebühren für verbindliche Auskünfte zulässig 
Der Bundesfinanzhof hält die Gebühr für eine verbindliche 
Auskunft nicht für verfassungswidrig. 

Seit 2006 gibt es die Möglichkeit, beim Finanzamt eine verbindli-
che Auskunft zu diffizilen Steuerfragen zu beantragen, und fast 
zeitgleich wurde auch eine Gebührenpflicht für solch eine verbind-
liche Auskunft eingeführt. Die Gebühr richtet sich dabei entweder 
nach dem Gegenstandswert, also der Höhe der durch die Auskunft 
in Frage stehenden Steuern, oder nach dem Zeitaufwand, wenn 
sich der Gegenstandswert nicht vernünftig ermitteln lässt. 

Nach dem Gesetz beträgt der Gegenstandswert mindestens 5.000 
Euro, was einer Gebühr von 121 Euro entspricht. Das ist noch ein 
überschaubarer Betrag, doch bei hohen Gegenstandswerten, die 
zum Beispiel oft bei Fragen zur Umwandlung oder Umstrukturie-
rung von Unternehmen vorliegen, können für die Auskunft horren-
de Gebühren anfallen: Bis zu 91.456 Euro darf der Fiskus verlangen, 
wenn der Gegenstandswert bei 30 Millionen Euro oder mehr liegt. 
Auch bei der Gebührenbemessung nach dem Zeitaufwand bedient 
sich der Staat großzügig, denn hier liegt die Gebühr für die Aus-

kunft des Finanzamts noch 
über der maximalen Zeitge-
bühr der Steuerberater. 

Kein Wunder also, dass die 
Gebühr bei Steuerzahlern und 
Beratern angesichts des un-
überschaubaren Steuerrechts 
gleichermaßen auf großen 
Widerstand trifft. Dennoch 

haben die Finanzgerichte wiederholt die Rechtmäßigkeit der Ge-
bühr bestätigt. Nun hat sich erstmals auch der Bundesfinanzhof 
mit der Verfassungsmäßigkeit der Gebühr auseinandergesetzt und 
ist zu demselben Ergebnis gelangt: Die Gebühr diene schließlich 
nicht nur der Kompensation des notwendigen Verwaltungsauf-
wands, sondern ebenso der Abschöpfung des mit der verbindlichen 
Auskunft verbundenen Sondervorteils der Bindungswirkung. 

Auch die Einwände, der Staat als Gesetzgeber sei selbst für das 
komplizierte und unsystematische Steuerrecht verantwortlich und 
die Finanzverwaltung profitiere von der verbindlichen Auskunft, 
weil sie dadurch später bei der Veranlagung Aufwand einspart, 
konnten den Bundesfinanzhof nicht überzeugen. Dennoch ist es 
wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich auch das Bundesverfassungs-
gericht noch mit der Gebühr wird befassen müssen. 

Einstweilen bleibt den Steuerzahlern jedoch nichts anderes übrig, 
als in den sauren Gebührenapfel zu beißen. Lediglich für kleinere 
Zweifelsfragen ist Erleichterung in Sicht: Dank des Steuervereinfa-
chungsgesetzes 2011 sollen verbindliche Auskünfte des Finanzamts 
künftig nur noch bei einem Gegenstandswert von mehr als 10.000 
Euro gebührenpflichtig sein. 

Zwar haben die Bundesländer, unter deren Verantwortung die Fi-
nanzämter stehen, ihren Widerstand gegen diese Bagatellgrenze 
signalisiert, doch noch besteht Hoffnung, dass es bei dieser Ände-
rung bleibt. In weniger dringenden Fällen kann es sich daher also 
lohnen, bis zur Verabschiedung  und Verkündung des Gesetzes zu 
warten, denn die Bagatellgrenze, so sie denn im Gesetz bleibt, gilt 
dann, wenn der Antrag auf eine verbindliche Auskunft nach der 
Gesetzesverkündung beim Finanzamt eingeht. ³ 

Verfassungsbeschwerde zum 
Kilometersatz bei Dienstreisen 

Beim Bundesverfassungsgericht ist jetzt 
eine Verfassungsbeschwerde anhängig, 
die die unterschiedlichen Kilometersätze 
bei Dienstreisen betrifft: Während Beam-
ten und Angestellten im öffentlichen 
Dienst ihr Aufwand nach den Landesreise-
kostengesetzen pauschal erstattet wird, 
gelten für alle anderen Arbeitnehmer die 
Lohnsteuerrichtlinien (LStR). In den LStR 
ist ein pauschaler Satz von 0,30 Euro pro 
Kilometer vorgesehen, während zumin-
dest einige Bundesländer in ihren Reise-
kostengesetzen eine Pauschale von 0,35 
Euro vorsehen. Gegen diese Ungleichbe-
handlung wendet sich nun der Beschwer-
deführer. Der Ausgang des Verfahrens ist 
jedoch völlig offen, weil die Pauschalen 
nicht abgeltend sind, sondern nur Verein-
fachungscharakter haben. Es steht also 
jedem Arbeitnehmer frei, höhere Kosten 
nachzuweisen. Trotzdem bleibt zu hoffen, 
dass das Bundesverfassungsgericht hier 
für mehr Klarheit und Einheitlichkeit im 
Steuerrecht sorgt. 

 

Umsatzsteuerschuld trotz 
unvollständiger Rechnung 

Auch wenn eine Rechnung nicht alle ge-
setzlich vorgeschriebenen Angaben ent-
hält, ist der ausstellende Unternehmer 
verpflichtet, die darin ausgewiesene Um-
satzsteuer an das Finanzamt zu zahlen. So 
hat der Bundesfinanzhof über Rechnungen 
zu nicht ausgeführten Leistungen geur-
teilt, die der Empfänger zwar zum Vor-
steuerabzug verwendet hatte, in denen 
aber neben dem Lieferzeitpunkt auch die 
fortlaufende Rechnungsnummer fehlte. 

 

Zinsbeginn bei Auflösung des 
Investitionsabzugsbetrages 

Wieder einmal zeigt sich das Finanzge-
richt Niedersachsen steuerzahlerfreund-
lich und stellt sich gegen die Auffassung 
der Finanzverwaltung. Es ging um die Fra-
ge, ab wann die Zinsen für die nachzuzah-
lende Steuer laufen, wenn ein Investiti-
onsabzugsbetrag aufgelöst wird. Während 
die Finanzverwaltung Zinsen schon 15 Mo-
nate nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem der Abzugsbetrag geltend gemacht 
wurde, berechnen will, geht das Finanz-
gericht von einem rückwirkenden Ereignis 
aus. Die Zinsen beginnen dann erst 15 
Monate nach Ablauf des Kalenderjahres zu 
laufen, in dem das rückwirkende Ereignis 
eingetreten ist - in dem also die ursprüng-
liche Investitionsabsicht endgültig aufge-
geben wurde. 
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Aufteilung der Kosten für ein Arbeitszimmer 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg will die Aufteilung der 
Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer bei einer privaten 
Mitbenutzung nicht zulassen. 

Vor einigen Monaten hat der Große Senat des Bundesfinanzhofs die 
Aufteilung teilweise beruflich und teilweise privat veranlasster 
Kosten entgegen der langjährigen Rechtsprechung zugelassen. Da-
bei ging es zwar um die Aufteilung von Reisekosten, der Bundesfi-
nanzhof hat jedoch auch recht klar angedeutet, dass die Auftei-
lungsgrundsätze sinngemäß ebenso für andere gemischt veranlass-
te Aufwendungen gelten. Das hat das Finanzgericht Baden-
Württemberg jedoch nicht 
überzeugen können, die Auf-
teilung der Kosten für ein 
teils beruflich und teils privat 
genutztes häusliches Arbeits-
zimmer zuzulassen. 

Sobald die private Mitbenut-
zung eines Arbeitszimmers 
nicht nur von untergeordne-
ter Bedeutung ist, scheidet ein anteiliger Abzug als Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten generell aus, meint das Finanzgericht. 
Wann eine private Mitbenutzung vorliegt, hat das Finanzgericht 
anhand der Bausituation im Streitfall auch gleich festgestellt: Ist 
keine Trennung des Arbeitszimmers von privaten Räumen vorhan-
den, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die private Mit-
benutzung nur von untergeordneter Bedeutung ist. Auch wenn das 
Arbeitszimmer den einzigen Zugang zu einer neu errichteten Ter-
rasse und dem Garten bietet, sprechen die Umstände dafür, dass 
das Arbeitszimmer nicht nur für berufliche Zwecke genutzt wird. 
³ 

 

Stammeinlagen bei Kapitalgesellschaften 
Vom Bundesgerichtshof und Bundesfinanzhof kommen einige 
interessante Urteile zur Stammeinlage von GmbHs und UGs. 

Probleme mit der Stammeinlage einer Kapitalgesellschaft tauchen 
typischerweise zweimal auf - am Anfang und am Ende des Lebens 
der Gesellschaft. Zu Beginn stellt sich die Frage nach der Form 
und Höhe der Stammeinlage, und wenn am Ende der Insolvenzver-
walter steht, interessiert er sich dafür, ob die Stammeinlage auch 
in voller Höhe erbracht wurde. 

Letzteres interessiert außerdem auch das Finanzamt, wenn es um 
den Nachweis der aus der Zahlung resultierenden Anschaffungskos-
ten geht. Dazu hat der Bundesfinanzhof nun entschieden, dass es 
etwas weltfremd ist, wenn das Finanzamt 20 Jahre nach Eintra-
gung der GmbH immer noch zwingend auf einem Zahlungsbeleg 
zum Nachweis der Einzahlung besteht. Stattdessen sind alle Indi-
zien im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu prüfen. Allerdings ist 
das Urteil kein Grund, bei einer Neugründung den Zahlungsbeleg 
nicht penibel und unbefristet aufzuheben, denn im Fall einer In-
solvenz lässt sich mit einem soliden Nachweis viel Ärger vermeiden. 

Der Bundesgerichtshof hat sich dagegen mit der Neugründung von 
Kapitalgesellschaften befasst - genau genommen mit dem Sachein-
lageverbot bei den Mini-GmbHs, den sogenannten Unternehmerge-
sellschaften (UGs). Im ersten Urteil hat der BGH entschieden, dass 

Verwertung von angekauften 
ausländischen Bankdaten zulässig 

Das Bundesverfassungsgericht hatte be-
reits entschieden, dass die angekauften 
CDs mit Daten über ausländische Konten 
deutscher Steuerzahler im Steuerstrafver-
fahren verwendet werden dürfen und da-
mit zum Beispiel als Grundlage für einen 
Durchsuchungsbeschluss dienen können. 
Jetzt hat sich erstmals ein Finanzgericht 
zur Verwendung der Daten im normalen 
Veranlagungsverfahren geäußert: Für das 
Finanzgericht Köln bestehen keine ernst-
lichen Zweifel daran, dass die Auswertung 
einer vom Fiskus angekauften Steuerda-
ten-CD im Besteuerungsverfahren recht-
mäßig ist. Das Finanzamt darf daher die 
Kapitaleinkünfte der dort genannten 
Steuerzahler schätzen, selbst wenn sonst 
keine Beweise für Kapitalvermögen im 
Ausland vorliegen und eine Wohnungs-
durchsuchung ebenfalls keine weiteren 
Beweise erbracht hat. Ein Beweisverwer-
tungsverbot folgt auch nicht aus einer be-
hördlichen Straftat, denn bei den Daten 
liegt mangels „Sache“ keine Hehlerei vor, 
und der strafbare Verrat von Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnissen schützt nur die 
Bank, nicht jedoch deren Kunden. 

 

Verlustverrechnung auf dem 
verfassungsrechtlichen Prüfstand 

Für den Fall eines Gesellschafterwechsels 
sieht eine Vorschrift im Körperschaftsteu-
ergesetz ein teilweises oder sogar voll-
ständiges Verbot der Verlustverrechnung 
von bisher aufgelaufenen Verlusten vor. 
Was in erster Linie den Handel mit Ver-
lustmänteln begrenzen sollte, kann im 
Einzelfall Unternehmen aber auch an den 
Rand des Ruins treiben. Das Finanzgericht 
Hamburg sieht darin einen Verstoß gegen 
das Prinzip der Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 
hat daher dem Bundesverfassungsgericht 
die Frage vorgelegt, ob diese Vorschrift 
gegen das Grundgesetz verstößt. Anlass 
für diese Vorlage war die Klage eines Un-
ternehmens, das erst im dritten Jahr sei-
ner Tätigkeit einen Gewinn erwirtschaftet 
hatte. Der Gewinn wäre durch die Ver-
lustverrechnung steuerfrei geblieben, 
wenn nicht einer der beiden Gesellschaf-
ter ausgestiegen wäre, und die auf ihn 
entfallenden Verluste damit verloren ge-
gangen wären. Bis zur Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts sollten Unter-
nehmen in einer vergleichbaren Situation 
also in jedem Fall gegen den Steuerbe-
scheid Einspruch mit Verweis auf das lau-
fende Verfahren einlegen. 
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das Sacheinlageverbot für eine Unternehmergesellschaft nicht gilt, 
wenn durch die Sacheinlage das Mindeststammkapital einer GmbH 
erreicht wird. Das Registergericht muss also in diesem Fall eine 
Sacheinlage akzeptieren und ins Handelsregister eintragen. Aller-
dings erfolgt der Übergang zur vollwertigen GmbH erst mit dieser 
Eintragung, sodass bis dahin trotz der Einlage die Sonderregeln für 
die Unternehmergesellschaft weiter gelten. 

In einer zweiten Entscheidung hat der Bundesgerichtshof klarge-
stellt, dass die Neugründung einer Unternehmergesellschaft durch 
Abspaltung von einer GmbH nicht zulässig ist. Eine solche Abspal-
tung ist nach den gesetzlichen Vorgaben zwingend eine Sachgrün-
dung, für die unter anderem ein Sachgründungsbericht vorge-
schrieben ist. Damit würde die Abspaltung gegen das Sacheinlage-
verbot für die Unternehmergesellschaft verstoßen. ³ 

 

Steueranreize für die Wohngebäudesanierung 
Durch ein neues Gesetz werden ab 2012 energetische Sanie-
rungsmaßnahmen an Wohngebäuden steuerlich gefördert. 

Am 6. Juni 2011 hat die Bundesregierung gleich mehrere Maßnah-
men zur Förderung der Energiewende beschlossen. Neben einer 
Änderung im Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Ener-
gie- und Klimafonds“, mit der dem Fonds zukünftig sämtliche Erlö-
se aus der Versteigerung von CO2-Emissionshandelszertifikaten zu-
fließen, und einer geplanten Aufstockung der Mittel für das CO2-
Gebäudesanierungsprogramm gehört dazu vor allem der Entwurf 
für ein Gesetz zur steuerlichen Förderung von energetischen Sa-
nierungsmaßnahmen an Wohngebäuden. 

Vermieter könnten die Sanierungskosten zwar ohnehin steuerlich 
geltend machen, allerdings werden die Kosten regelmäßig so hoch 
ausfallen, dass sie als nachträgliche Herstellungskosten über einen 

langen Zeitraum abzuschrei-
ben wären. Durch das Gesetz 
wird die Abschreibungsdauer 
für die Sanierungskosten in 
diesem Fall auf 10 Jahre re-
duziert. 

Eine Doppelförderung ist je-
doch ausgeschlossen: Wer für 
die Sanierungsmaßnahmen 

bereits die steuerliche Förderung für Modernisierungsaufwendun-
gen in Sanierungsgebieten oder für Baudenkmale in Anspruch 
nimmt oder eine Investitionszulage oder andere steuerfreie Zu-
schüsse erhält oder ein zinsverbilligte Darlehen nutzt, hat keinen 
Anspruch auf die erhöhte Abschreibung für energetische Sanie-
rungsmaßnahmen. 

Wer seine Immobilie selbst nutzt, kann die Kosten bisher allenfalls 
teilweise über die Steuerförderung für Handwerksleistungen steu-
erlich geltend machen. Auch hier wird durch das Gesetz nun der 
volle steuerliche Abzug der Sanierungskosten ermöglicht. Wie bei 
vermieteten Immobilien sind die Kosten auf 10 Jahre aufzuteilen 
und werden dann als Sonderausgaben berücksichtigt. Das Verbot 
der Doppelförderung gilt hier ebenfalls, wobei in den Katalog von 
Ausschlussgründen für die steuerliche Förderung bei Selbstnutzern 
außerdem der Bezug einer Eigenheimzulage aufgenommen wurde. 

Gefördert werden sollen Gebäude, mit deren Bau vor dem 1. Ja-
nuar 1995 begonnen wurde. Die Förderung hängt davon ab, dass 

Pflegekosten als außerge-
wöhnliche Belastungen 

Nach Meinung des Bundesfinanzhofs sind 
Pflegekosten nur dann als außergewöhnli-
che Belastung abzugsfähig, wenn sie auch 
selbst getragen werden. Leistungen aus 
der Pflegepflichtversicherung und das von 
einer ergänzenden Pflegekrankenversi-
cherung gezahlte Pflegetagegeld sind also 
von den Kosten abzuziehen. 

 

Abschreibung eines Windparks 

Erneuerbare Energien spielen auch im 
Steuerrecht eine immer größere Rolle. 
Kein Wunder also, dass sich der Bundesfi-
nanzhof mit der Abschreibung eines Wind-
parks befassen musste. Er kam zu dem Er-
gebnis, dass zwar der Windpark in mehre-
re Wirtschaftsgüter aufzuteilen ist, näm-
lich die einzelnen Windräder samt Trans-
formator, die Verkabelung bis zum 
Stromnetz samt der Übergabestation und 
die Anlage der Zugangswege. Allerdings 
sind alle Wirtschaftsgüter einheitlich über 
eine Nutzungsdauer von 16 Jahren abzu-
schreiben und nicht, wie sich das Finanz-
amt das vorstellt, über teilweise deutlich 
längere Zeiträume. 

 

Einkommensteuer für das Todes-
jahr als Nachlassverbindlichkeit 

Selbst wenn der Erblasser am 31. Dezem-
ber eines Jahres verstirbt, entsteht die 
Einkommensteuer erst mit Ablauf des Jah-
res, also nach 24 Uhr an diesem Tag. Die 
Erbschaftsteuer entsteht dagegen zum 
Todeszeitpunkt. Daher kann nach Ansicht 
des Finanzgerichts Niedersachsen die Ein-
kommensteuer für das Todesjahr nicht als 
Nachlassverbindlichkeit bei der Erb-
schaftsteuer abgezogen werden. Gegen 
das Urteil ist jetzt die Revision beim Bun-
desfinanzhof anhängig. 

 

Unrichtige Angabe der Rechtsform 
des Leistungsempfängers 

Wie wichtig exakte und korrekte Rech-
nungsangaben im Umsatzsteuerrecht sind, 
zeigt wieder einmal ein Urteil des Finanz-
gerichts Berlin-Brandenburg: Die fehler-
hafte Angabe der Rechtsform des Leis-
tungsempfängers in Verbindung mit einer 
verkürzten Namensangabe, die eine Ver-
wechselung mit der unter derselben An-
schrift ansässigen Schwester-GmbH nicht 
ausschließen, führt auch dann zum Ver-
lust des Vorsteuerabzugs, wenn der Rech-
nungsaussteller die Umsatzsteuer korrekt 
abgeführt hat. 
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durch die jeweiligen Maßnahmen der Energiebedarf des Gebäudes 
erheblich verringert wird und nur noch höchstens 85 % des Primär-
energiebedarfs eines vergleichbaren Referenzgebäudes beträgt. 
Diese Energieeinsparung muss durch die Bescheinigung eines Sach-
verständigen nachgewiesen werden. 

Das Gesetz soll am 1. Januar 2012 in Kraft treten. Damit eine Sa-
nierungsmaßnahme gefördert wird, darf mit der Maßnahme erst 
nach dem 31. Dezember 2011 begonnen werden. Als Beginn gilt 
bei Baumaßnahmen, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, 
der Zeitpunkt, zu dem der Bauantrag gestellt worden ist. Bei bau-
genehmigungsfreien Bauvorhaben, für die Bauunterlagen einzu-
reichen sind, ist entsprechend der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem 
die Bauunterlagen eingereicht werden. Wer ohnehin über eine Sa-
nierung seiner Immobilie nachgedacht hat, kann also jetzt schon 
mit der Planung beginnen, sollte aber mit der Umsetzung noch bis 
zum nächsten Jahr warten, um die steuerliche Förderung zu nut-
zen. ³ 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Berater und Mitarbeiter von  

MERGET + PARTNER  

Warnung vor falschen Umsatz-
steuer-Identifikationsnummern 

Die Europäische Kommission wurde darauf 
aufmerksam gemacht, dass Unternehmen 
in verschiedenen Mitgliedstaaten Angebo-
te erhalten haben, eine gültige Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer gegen Vo-
rauszahlung zu erwerben. Diese Angebote 
haben das Erscheinungsbild eines offiziel-
len EU-Dokuments. Die Kommission möch-
te die Steuerpflichtigen daran erinnern, 
dass nur die Steuerverwaltungen das 
Recht haben, eine Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer zu vergeben. Bei Miss-
trauen gegenüber nicht angeforderten 
Mitteilungen bezüglich des Erwerbs einer 
Identifikationsnummer empfiehlt die 
Kommission die Rücksprache mit der zu-
ständigen Steuerverwaltung. 

 

 

 


